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Antrag auf einen Zuschuss zu dem "Vierten Bergischen 
Jazz-Workshop im Rhein-Sieg-Kreis" 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss für Kultur und Sport beschließt, den vierten Bergischen Jazz-Workshop im Rhein-Sieg-
Kreis zu unterstützen und für die Teilnahme jugendlicher Musiker einen Zuschuss in Höhe von maximal 
990,- Euro entsprechend dem Antrag zu gewähren.  

 

 

Vorbemerkungen: 

 
Der dreitägige Bergische Jazz-Workshop richtet sich an Jazz-Freunde gleich welchen Alters und 
Kenntnisstands. Er bringt Amateure, Semi-Profis, Anfänger und Fortgeschrittene zusammen. Nach seinem 
erfolgreichen Start im Jahr 2013 und der nachhaltig positiven Resonanz findet er nun zum vierten Mal in 
Neunkirchen-Seelscheid statt.  

 
 

Erläuterungen: 

 
Ein Konzert der international renommierten Dozenten (Donnerstag, 20. Oktober 2016) geht dem Workshop 
voraus und vedem Jazz zusätzliche Aufmerksamkeit in der Region. 
 
Für die Teilnahme jugendlicher Musiker an dem Workshop wird mit Schreiben vom 25. Mai 2016 ein 
Zuschuss des Kreises in Höhe von 990,- Euro beantragt. Wie schon in 2013 und 2015 soll damit im Wege 
von Stipendien bis zu sechs Jugendlichen aus dem Rhein-Sieg-Kreis ermöglicht werden, an dem 
Workshop (21. bis 23. Oktober 2016) teilzunehmen.  
 
Näheres ist dem Anhang zu entnehmen.  
 
Nach den Grundsätzen zur Kulturförderung des Rhein-Sieg-Kreises wird die Bezuschussung durch den 
Kreis vorrangig als Starthilfe bzw. Hilfe zur Selbsthilfe verstanden; auf Dauer angelegte Projekte sollen 
nicht fortlaufend gefördert werden. Üblich ist eine auf maximal drei Jahre angelegte Projektförderung.  
 
 
 
 
 
 



Mit dem hier vorliegenden Antrag würde nach den Jahren 2013 und 2015 zum dritten und letzten Mal ein 
Zuschuss gewährt. Eine Förderung auf Basis des bestehenden Konzeptes des „Bergischen Jazz-
Workshops“ über das Jahr 2016 widerspräche den Richtlinien und Grundsätzen der Kreiskulturförderung. 
 
 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport am 14.06.2016 
Im Auftrag 
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